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Coronavirus: Leitfaden zur Durchführung 
von Seminarveranstaltungen 

 
 

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) e.V. und ihre angeschlossenen Mitgliedsorgani-
sationen stehen ausdrücklich zum bestmöglichen, verantwortungsvollen Umgang mit der 
Corona-Pandemie und der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung in diesen schweren 
Zeiten. 
 
Dieser Leitfaden dient als Hilfestellung für die Ausrichtung von Seminarveranstaltungen, 
sofern die behördlichen Voraussetzungen dafür gegeben sind. Dabei sind Seminarveran-
staltungen in Theorie und/oder Praxis (Demonstration) gemeint, die als (Halb)tages- oder 
Abendveranstaltungen abgehalten werden. 
 
 
Allgemeines: 

 Die geltenden behördlichen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben (z.B. Abstandsrege-
lungen) sind zu jeder Zeit einzuhalten. 

 Personen mit Krankheitssymptomen von Corona oder anderen ansteckenden Erkran-
kungen dürfen nicht teilnehmen. 

 Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung richtet sich nach den jeweils gel-
tenden Vorgaben des Bundes und der Länder. Generell wird in Situationen, in denen ein 
engerer oder längerer Kontakt zu anderen Personen, insbesondere in geschlossenen 
Räumen unvermeidbar ist, die Nutzung medizinischer Masken angeraten. 
Nach Auffassung der FN empfiehlt sich das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch 
bei Seminarveranstaltungen bis der Sitzplatz eingenommen ist, also im Rahmen des Ein-
lasses, in Pausen und beim Verlassen des Veranstaltungsgeländes. 
Der*die Stallbetreiber*in hat das Hausrecht und kann daher jederzeit eine erweiterte 
Maskenpflicht anordnen. Informationen zum Tragen von Mund-Nasen-Masken gibt es 
auch auf den Seiten der Bundesregierung unter www.bundesregierung.de/breg-
de/themen/coronavirus/schuetzt-ein-mundschutz-vor-ansteckung--1728426 

 Die Anwesenheitsdokumentation der Teilnehmer*innen muss gesichert sein. 

 Um Infektionsketten schneller nachvollziehen und unterbrechen zu können und damit die 
Gesundheitsämter zu entlasten, können auch bei Veranstaltungen Apps genutzt werden. 
Die FN empfiehlt zum einen die „Corona-Warn-App“ der Bundesregierung (mehr Infor-
mationen: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app), sowie die 
sogenannte Luca-App (mehr Informationen: https://www.luca-app.de/). 

 Sanitäranlagen: ausreichend Möglichkeiten, Hände mit Seife zu waschen, Papierhandtü-
cher und Handdesinfektionsmittel stehen zur Verfügung. 

 Wenn auf die Gastronomie aufgrund gültiger kommunaler Vorschriften nicht verzichtet 
werden muss, sind die derzeit gültigen Empfehlungen und Vorschriften einzuhalten. 

 Es dürfen nur Teilnehmer*innen und für das Gelingen notwendige Personen anwesend 
sein. 

 Dokumente, z. B. Handouts o.Ä. werden ausgelegt, nicht ausgegeben. 

http://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/schuetzt-ein-mundschutz-vor-ansteckung--1728426
http://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/schuetzt-ein-mundschutz-vor-ansteckung--1728426
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app
https://www.luca-app.de/
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Maximale Personenzahl: 

 Die maximale Personenzahl richtet sich nach den behördlichen Vorgaben.  

 Die maximale Personenzahl richtet sich darüber hinaus nach Wegeführung und Sitz-
platzkapazitäten (Auslastung der Sitzplatzkapazitäten an Einhaltung des Mindestab-
stands anpassen), das bedeutet, dass die Maximalzahl zugelassener Teilnehmer*innen 
auch (deutlich) unterhalb der behördlich zugelassenen Teilnehmergrenze liegen kann. 

 
 
Wegeführung: 

 Eine sinnvolle Wegeführung auf dem Veranstaltungsgelände zur Einhaltung des Min-
destabstands in allen Situationen ist zu gewährleisten z. B. separater Ein- und Ausgang, 
Engstellen vermeiden. 

 Für Zuschauer*innen einerseits und Referenten*innen / Anlagenbetreiber*innen / Pro-
banden*innen / Pferdebesitzer*innen etc. andererseits werden getrennte Wege einge-
richtet. 

 Zuschauer*innen haben keinen Zutritt zu Stallbereich / Einstaller*innen. Die Vermi-
schung von Personengruppen wird vermieden. 

 
 
Einlass: 

 Bargeldverkehr und Stau am Einlass werden durch Vorabanmeldung und -bezahlung 
oder kostenfreie Teilnahme vermieden, wenn möglich werden Online-Ticketing-Systeme 
genutzt. 

 Um den Einlass räumlich zu entzerren werden abhängig von der Teilnehmerzahl mehre-
re Eingänge genutzt. 

 Um den Einlass zeitlich zu entzerren werden abhängig von der Teilnehmerzahl Einlass-
zeiten für Gäste vorgegeben. 

 

Anzahl 
Teilnehmer*innen 

ein Eingang zwei Eingänge 

Länge der 
Schlange* 

Dauer des 
Einlasses** 

Länge der 
Schlange 

Dauer des 
Einlasses 

50 100 m 25 min 50 m 13 min 

100 200 m 50 min 100 m 25 min 

200   200 m 50 min 

500     

     

Anzahl 
Teilnehmer*innen 

drei Eingänge vier Eingänge 

Länge der 
Schlange 

Dauer des 
Einlasses 

Länge der 
Schlange 

Dauer des 
Einlasses 

50     

100 67 m 17 min   

200 133 m 33 min 100 m 25 min 

500 333 m 83 min 250 m 63 min 

 
*Für die Berechnung der Länge der Schlange wird ein Abstand von zwei Metern zwischen 
den einzelnen Personen angenommen. 
**Für die Berechnung der Dauer des Einlasses wird eine Abwicklungszeit von 30 Sekunden 
pro Person angenommen. 
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 In Abstimmung mit den regional zuständigen Behörden kann ggf. die Verpflichtung der 
Teilnehmer*innen zur Vorlage eines aktuellen, negativen Corona-Testergebnisses (PCR-
Test oder Antigen-Schnelltest bzw. Antigen-Selbsttest aus der Liste des Bundesinstituts 
für Arzneimittel und Medizinprodukte) zur Voraussetzung für die Teilnahme an der Ver-
anstaltung gemacht werden. Mehr Informationen zu den Tests gibt es hier: 
https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html 

 
 
Platzierung der Teilnehmer*innen: 

 Die Bestuhlung in Seminarräumen, die Freigabe der Tribünensitzplätze oder die Bestuh-
lung in der Reithalle erfolgen so, dass der Mindestabstand eingehalten wird. Ein/e Platz-
anweiser*in kann unterstützen, die Teilnehmer*innen entsprechend geordnet zu platzie-
ren. 

 Für ausreichend Belüftung ist zu sorgen. 

 Aufgrund einer natürlichen Belüftung und Luftzirkulation sind Reithallen für die Praxis-
demonstration geeignet. 

 Für Pausen bzw. Ortswechsel (von Seminarraum in Reithalle) ist mehr Zeit einzuplanen. 
 
 
Probanden*innen: 

 Der vorgegebene Mindestabstand von 1,5 bis 2 Metern zwischen den Probanden*innen 
(Pferden) und dem/der Referenten*in ist zu jeder Zeit einzuhalten. 

 Maximal zwei Personen (Reiter*in und Helfer*in) begleiten ein Pferd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Die FN bietet für Ausbilder*innen und Persönliche Mitglieder ein umfangreiches 
Online-Seminar-Programm an. Das Programm ist hier zu finden: www.pferd-
aktuell.de/seminare. 

https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html

